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Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 

des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der  
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige  
sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft  
zu- und abwandern1 

In der Fassung von Anhang II zum Abkommen zwischen  
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits  
über die Freizügigkeit2 

 (Stand am 1. Juni 2009) 

 

Titel I Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 Begriffsbestimmungen 

Für die Anwendung dieser Verordnung werden die nachstehenden Begriffe wie folgt 
definiert: 

a) «Arbeitnehmer» oder «Selbstständiger»: jede Person, 

i) die gegen ein Risiko oder gegen mehrere Risiken, die von den Zweigen 
eines Systems der sozialen Sicherheit für Arbeitnehmer oder Selbst-
ständige oder einem Sondersystem für Beamte erfasst werden, pflicht-
versichert oder freiwillig weiterversichert ist; 

ii) die im Rahmen eines für alle Einwohner oder die gesamte erwerbstätige 
Bevölkerung geltenden Systems der sozialen Sicherheit gegen ein Risi-
ko oder gegen mehrere Risiken pflichtversichert ist, die von den Zwei-
gen erfasst werden, auf die diese Verordnung anzuwenden ist, 
– wenn diese Person auf Grund der Art der Verwaltung oder der  

Finanzierung dieses Systems als Arbeitnehmer oder Selbstständi-
ger unterschieden werden kann oder 

– wenn sie bei Fehlen solcher Kriterien im Rahmen eines für Arbeit-
nehmer oder Selbstständige errichteten Systems oder eines Sys-
tems der Ziffer iii) gegen ein anderes in Anhang I bestimmtes  
Risiko pflichtversichert oder freiwillig weiterversichert ist oder 
wenn auf sie bei Fehlen eines solchen Systems in dem betreffen-
den Mitgliedstaat die in Anhang I enthaltene Definition zutrifft; 

  

 � 2004 121 
1 Der vorliegende Text enthält die Änderungen aufgrund der Beschlüsse Nr. 2/2003 vom 

15. Juli 2003 (AS 2004 1277) und Nr. 1/2006 vom 6. Juli 2006 (AS 2008 4273) des  
Gemischten Ausschusses Schweiz-EU sowie des Protokolls vom 26. Oktober 2004 über 
die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten  
(AS 2008 4219). Es handelt sich um eine ausnahmsweise Publikation von Gemeinschafts-
recht zu Informationszwecken, der keine rechtliche Verbindlichkeit zukommt. 

2 SR 0.142.112.681 
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Titel II Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften 

Art. 13 Allgemeine Regelung 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 14c und 14f unterliegen Personen, für die diese Ver-
ordnung gilt, den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats. Welche Rechtsvor-
schriften diese sind, bestimmt sich nach diesem Titel. 

 (2) Soweit nicht die Artikel 14 bis 17 etwas anderes bestimmen, gilt Folgendes: 

a) Eine Person, die im Gebiet eines Mitgliedstaats abhängig beschäftigt ist, un-
terliegt den Rechtsvorschriften dieses Staates, und zwar auch dann, wenn sie 
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnt oder ihr Arbeitgeber oder das 
Unternehmen, das sie beschäftigt, seinen Wohnsitz oder Betriebssitz im Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaats hat; 

b) eine Person, die im Gebiet eines Mitgliedstaats eine selbstständige Tätigkeit 
ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Staates, und zwar auch 
dann, wenn sie im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnt; 

c) eine Person, die ihre Erwerbstätigkeit an Bord eines Schiffes ausübt, das un-
ter der Flagge eines Mitgliedstaats fährt, unterliegt den Rechtsvorschriften 
dieses Staates; 

d) Beamte und ihnen gleichgestellte Personen unterliegen den Rechtsvor-
schriften des Mitgliedstaats, in dessen Behörde sie beschäftigt sind; 

e) eine zum Wehrdienst oder Zivildienst eines Mitgliedstaats einberufene oder 
wieder einberufene Person unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Staates. 
Ist die Inanspruchnahme dieser Rechtsvorschriften von dem Nachweis von 
Versicherungszeiten vor der Einberufung bzw. der Wiedereinberufung zum 
Wehrdienst oder Zivildienst oder nach der Entlassung aus dem Wehrdienst 
oder Zivildienst abhängig, so werden die nach den Rechtsvorschriften eines 
anderen Mitgliedstaats zurückgelegten Versicherungszeiten, soweit erforder-
lich, wie Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach den Rechtsvorschrif-
ten des ersten Staates zurückgelegt worden sind. Zum Wehrdienst oder  
Zivildienst einberufene oder wieder einberufene Arbeitnehmer bzw. Selbst-
ständige behalten ihre Arbeitnehmereigenschaft bzw. Selbstständigeneigen-
schaft; 

f) eine Person, die den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht weiterhin 
unterliegt, ohne dass die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats 
gemäss einer der Vorschriften in den vorhergehenden Buchstaben oder einer 
der Ausnahmen bzw. Sonderregelungen der Artikel 14 bis 17 auf sie an-
wendbar würden, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dessen Gebiet sie wohnt, nach Massgabe allein dieser Rechtsvorschriften. 

Art. 14 Sonderregelung für andere Personen als Seeleute, 
die eine abhängige Beschäftigung ausüben 

Vom Grundsatz des Artikels 13 Absatz 2 Buchstabe a) gelten folgende Ausnahmen 
und Besonderheiten: 
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1. a) Eine Person, die im Gebiet eines Mitgliedstaats von einem Unternehmen, 
dem sie gewöhnlich angehört, abhängig beschäftigt wird und die von diesem 
Unternehmen zur Ausführung einer Arbeit für dessen Rechnung in das Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaats entsandt wird, unterliegt weiterhin den 
Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche 
Dauer dieser Arbeit zwölf Monate nicht überschreitet und sie nicht eine an-
dere Person ablöst, für welche die Entsendungszeit abgelaufen ist. 

b) geht eine solche Arbeit, deren Ausführung aus nicht vorhersehbaren Grün-
den die ursprünglich vorgesehene Dauer überschreitet, über zwölf Monate 
hinaus, so gelten die Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats bis zur Be-
endigung dieser Arbeit weiter, sofern die zuständige Behörde des Mitglied-
staats, in dessen Gebiet der Betreffende entsandt wurde, oder die von dieser 
Behörde bezeichnete Stelle dazu ihre Genehmigung erteilt; diese Genehmi-
gung ist vor Ablauf der ersten zwölf Monate zu beantragen. Sie darf nicht 
für länger als zwölf Monate erteilt werden. 

2. Eine Person, die gewöhnlich im Gebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
abhängig beschäftigt ist, unterliegt den wie folgt bestimmten Rechtsvorschriften: 

a) Eine Person, die als Mitglied des fahrenden oder fliegenden Personals eines 
Unternehmens beschäftigt wird, das für Rechnung Dritter oder für eigene 
Rechnung im internationalen Verkehrswesen die Beförderung von Personen 
oder Gütern im Schienen-, Strassen-, Luft- oder Binnenschifffahrtsverkehr 
durchführt und seinen Sitz im Gebiet des Mitgliedstaats hat, unterliegt den 
Rechtsvorschriften des letzten Mitgliedstaats mit folgender Einschränkung: 

i) Eine Person, die von einer Zweigstelle oder ständigen Vertretung be-
schäftigt wird, die das Unternehmen ausserhalb des Gebietes des Mit-
gliedstaats, in dem es seinen Sitz hat, im Gebiet eines anderen Mitglied-
staats unterhält, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dessen Gebiet sich die Zweigstelle oder die ständige Vertretung befin-
det; 

ii) eine Person, die überwiegend im Gebiet des Mitgliedstaats beschäftigt 
wird, in dem sie wohnt, unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Staates 
auch dann, wenn das Unternehmen, das sie beschäftigt, dort weder sei-
nen Sitz noch die Zweigstelle oder eine ständige Vertretung hat; 

b) eine Person, die nicht unter Buchstabe a) fällt, unterliegt: 

i) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet sie wohnt, 
wenn sie ihre Tätigkeit zum Teil im Gebiet dieses Staates ausübt oder 
wenn sie für mehrere Unternehmen oder mehrere Arbeitgeber tätig ist, 
die ihren Sitz oder Wohnsitz im Gebiet verschiedener Mitgliedstaaten 
haben; 

ii) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet das Unter-
nehmen oder der Arbeitgeber, das bzw. der sie beschäftigt, seinen Sitz 
oder Wohnsitz hat, sofern sie nicht im Gebiet eines der Mitgliedstaaten 
wohnt, in denen sie ihre Tätigkeit ausübt. 
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3. Eine Person, die im Gebiet eines Mitgliedstaats abhängig in einem Unternehmen 
beschäftigt ist, das seinen Sitz im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats hat und durch 
dessen Betrieb die gemeinsame Grenze dieser beiden Staaten verläuft, unterliegt den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen 
Sitz hat. 

Art. 14a Sonderregelung für andere Personen als Seeleute, 
die eine selbstständige Tätigkeit ausüben 

Vom Grundsatz des Artikels 13 Absatz 2 Buchstabe b) gelten folgende Ausnahmen 
und Besonderheiten: 

1. a) Eine Person, die eine selbstständige Tätigkeit gewöhnlich im Gebiet eines 
Mitgliedstaats ausübt und die eine Arbeit im Gebiet eines anderen Mitglied-
staats ausführt, unterliegt weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten Mit-
gliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit zwölf Monate 
nicht überschreitet; 

b) geht eine solche Arbeit, deren Ausführung aus nicht vorhersehbaren Grün-
den die ursprünglich vorgesehene Dauer überschreitet, über zwölf Monate 
hinaus, so gelten die Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats bis zur Be-
endigung dieser Arbeit weiter, sofern die zuständige Behörde des Mitglied-
staats, in dessen Gebiet sich der Betreffende für die Arbeit begeben hat, oder 
die von dieser Behörde bezeichnete Stelle dazu ihre Genehmigung erteilt; 
diese Genehmigung ist vor Ablauf der ersten zwölf Monate zu beantragen. 
Sie darf nicht für länger als zwölf Monate erteilt werden. 

2. Eine Person, die eine selbstständige Tätigkeit gewöhnlich im Gebiet von zwei 
oder mehr Mitgliedstaaten ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats, in dessen Gebiet sie wohnt, wenn sie ihre Tätigkeit zum Teil im Gebiet 
dieses Mitgliedstaats ausübt. Übt sie keine Tätigkeit im Gebiet des Mitgliedstaats 
aus, in dem sie wohnt, so unterliegt sie den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dessen Gebiet sie ihre Haupttätigkeit ausübt. Die Kriterien zur Bestimmung der 
Haupttätigkeit sind in der in Artikel 98 vorgesehenen Verordnung festgelegt. 

3. Eine Person, die eine selbstständige Tätigkeit in einem Unternehmen ausübt, das 
seinen Sitz im Gebiet eines Mitgliedstaats hat und durch dessen Betrieb die gemein-
same Grenze von zwei Mitgliedstaaten verläuft, unterliegt den Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat. 

4. Besteht nach den Rechtsvorschriften, die nach den Absätzen 2 oder 3 für eine 
Person gelten müssten, für diese Person auch nicht die Möglichkeit einer freiwilli-
gen Mitgliedschaft in einem Altersversicherungssystem, so gelten für den Betref-
fenden die Rechtsvorschriften des anderen Mitgliedstaats, die unabhängig von den 
vorgenannten Bestimmungen für ihn gelten würden, oder, falls dann die Rechtsvor-
schriften zweier oder mehrerer Mitgliedstaaten für ihn gelten würden, die Rechts-
vorschriften, die diese Mitgliedstaaten oder ihre zuständigen Behörden in gegensei-
tigem Einvernehmen bestimmen. 
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Art. 14b Sonderregelung für Seeleute 

Vom Grundsatz des Artikels 13 Absatz 2 Buchstabe c) gelten folgende Ausnahmen 
und Besonderheiten: 

1. Eine Person, die von einem Unternehmen, dem sie gewöhnlich angehört, entwe-
der im Gebiet eines Mitgliedstaats oder an Bord eines Schiffes, das unter der Flagge 
eines Mitgliedstaats fährt, abhängig beschäftigt wird und von diesem Unternehmen 
zur Ausführung einer Arbeit für dessen Rechnung auf ein Schiff entsandt wird, das 
unter der Flagge eines anderen Mitgliedstaats fährt, unterliegt unter den in Artikel 14 
Absatz 1 genannten Voraussetzungen weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten 
Mitgliedstaats. 

2. Eine Person, die gewöhnlich eine selbstständige Tätigkeit entweder im Gebiet 
eines Mitgliedstaats oder an Bord eines Schiffes, das unter der Flagge eines Mit-
gliedstaats fährt, ausübt und für eigene Rechnung eine Arbeit an Bord eines Schiffes 
ausführt, das unter der Flagge eines anderen Mitgliedstaats fährt, unterliegt unter den 
in Artikel 14a Absatz 1 genannten Voraussetzungen weiterhin den Rechtsvorschrif-
ten des ersten Mitgliedstaats. 

3. Eine gewöhnlich nicht auf See tätige Person, die eine Erwerbstätigkeit in den 
Hoheitsgewässern oder in einem Hafen eines Mitgliedstaats an Bord eines in diesen 
Hoheitsgewässern oder in diesem Hafen befindlichen Schiffes, das unter der Flagge 
eines anderen Mitgliedstaats fährt, ausführt und die nicht der Besatzung dieses 
Schiffes angehört, unterliegt den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats. 

4. Eine Person, die an Bord eines Schiffes, das unter der Flagge eines Mitgliedstaats 
fährt, abhängig beschäftigt ist und die ihr Arbeitsentgelt für diese Beschäftigung von 
einem Unternehmen oder einer Person mit Sitz oder Wohnsitz im Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaats erhält, unterliegt den Rechtsvorschriften des letzteren Staa-
tes, sofern sie in dessen Gebiet wohnt; das Unternehmen oder die Person, das bzw. 
die das Arbeitsentgelt zahlt, gilt für die Anwendung dieser Rechtsvorschriften als 
Arbeitgeber. 

Art. 14c Sonderregelung für Personen, die im Gebiet verschiedener  
Mitgliedstaaten gleichzeitig eine abhängige Beschäftigung und eine  
selbstständige Tätigkeit ausüben 

Eine Person, die im Gebiet verschiedener Mitgliedstaaten gleichzeitig eine abhängi-
ge Beschäftigung und eine selbstständige Tätigkeit ausübt, unterliegt: 

a) vorbehaltlich Buchstabe b) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dessen Gebiet sie eine abhängige Beschäftigung ausübt, oder, falls sie eine 
solche Beschäftigung im Gebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten ausübt, 
den nach Artikel 14 Nummer 2 oder Nummer 3 bestimmten Rechtsvor-
schriften; 

b) in den in Anhang VII aufgeführten Fällen den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats, in dessen Gebiet sie eine abhängige Beschäftigung ausübt, wobei 
diese Rechtsvorschriften nach Artikel 14 Nummer 2 oder Nummer 3 be-
stimmt werden, falls sie eine solche Beschäftigung im Gebiet von zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten ausübt, und – den Rechtsvorschriften des Mitglied-
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staats, in dessen Gebiet sie eine selbstständige Tätigkeit ausübt, wobei diese 
Rechtsvorschriften nach Artikel 14a Nummern 2, 3 oder 4 bestimmt werden, 
falls sie eine solche Tätigkeit im Gebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
ausübt. 

Art. 14d Verschiedene Bestimmungen 

(1) Eine Person, für die Artikel 14 Absätze 2 und 3, Artikel 14a Absätze 2, 3 und 4, 
Artikel 14c Buchstabe a) oder Artikel 14e gilt, wird für die Anwendung der nach 
diesen Bestimmungen bestimmten Rechtsvorschriften so behandelt, als ob sie ihre 
gesamte Erwerbstätigkeit oder ihre gesamten Erwerbstätigkeiten im Gebiet des 
betreffenden Mitgliedstaats ausübte. 

(2) Eine Person, für die Artikel 14c Buchstabe b) gilt, wird für die Festlegung des 
Beitragssatzes zu Lasten der Selbstständigen nach den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats, in dessen Gebiet sie ihre selbstständige Tätigkeit ausübt, so behandelt, 
als ob sie ihre abhängige Beschäftigung im Gebiet dieses Staates ausübte. 

(3) Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, nach denen ein Rentenberechtigter, der 
eine Erwerbstätigkeit ausübt, der Pflichtversicherung auf Grund dieser Tätigkeit 
nicht unterliegt, gelten auch für den nach den Rechtsvorschriften eines anderen 
Mitgliedstaats zum Bezug einer Rente Berechtigten, sofern dieser nicht ausdrücklich 
die Pflichtversicherung bei dem von der zuständigen Behörde des ersten Mitglied-
staats bezeichneten und im Anhang 10 der in Artikel 98 genannten Verordnung 
aufgeführten Träger beantragt. 

Art. 14e Sonderregelung für im Rahmen eines Sondersystems für Beamte 
versicherte Personen, die gleichzeitig im Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaats oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten eine abhängige 
Beschäftigung und/oder eine selbstständige Tätigkeit ausüben 

Beamte und ihnen gleichgestellte Personen, die im Rahmen eines Sondersystems für 
Beamte in einem Mitgliedstaat versichert sind und gleichzeitig in einem anderen 
Mitgliedstaat oder mehreren anderen Mitgliedstaaten eine abhängige Beschäftigung 
und/oder selbstständige Tätigkeit ausüben, unterliegen den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats, in dem sie im Rahmen eines Sondersystems für Beamte versichert 
sind. 

Art. 14f Sonderregelung für in mehr als einem Mitgliedstaat tätige Beamte, 
die in einem dieser Staaten im Rahmen eines Sondersystems 
versichert sind 

In zwei oder mehr Mitgliedstaaten tätige Beamte und ihnen gleichgestellte Personen, 
die in mindestens einem dieser Mitgliedstaaten im Rahmen eines Sondersystems für 
Beamte versichert sind, unterliegen den Rechtsvorschriften jedes dieser Mitglied-
staaten. 
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Art. 15 Freiwillige Versicherung und freiwillige Weiterversicherung 

(1) Artikel 13 bis 14d gelten nicht für die freiwillige Versicherung und die freiwil-
lige Weiterversicherung, es sei denn, es gibt in einem Mitgliedstaat für einen der in 
Artikel 4 genannten Zweige nur ein System freiwilliger Versicherung. 

(2) Führt die Anwendung der Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mitgliedstaa-
ten zu 

– einem Zusammentreffen einer Pflichtversicherung und einer freiwilligen 
Versicherung oder freiwilligen Weiterversicherung bei einem oder mehreren 
Systemen, so unterliegt der Versicherte ausschliesslich der Pflichtversiche-
rung; 

– einem Zusammentreffen der freiwilligen Versicherung oder freiwilligen 
Weiterversicherung bei zwei oder mehr Systemen, so kann der Versicherte 
nur der freiwilligen Versicherung oder freiwilligen Weiterversicherung an-
gehören, für die er sich entschieden hat. 

(3) Der Versicherte kann in den Zweigen Invalidität, Alter und Tod (Renten) jedoch 
auch dann der freiwilligen Versicherungen oder freiwilligen Weiterversicherung 
eines Mitgliedstaats angehören, wenn er nach den Rechtsvorschriften eines anderen 
Mitgliedstaats pflichtversichert ist, sofern ein solches Zusammentreffen im ersten 
Mitgliedstaat ausdrücklich oder stillschweigend zugelassen ist. 

Art. 16 Sonderregelung für das Geschäftspersonal der diplomatischen 
Vertretungen und der konsularischen Dienststellen sowie für die 
Hilfskräfte der Europäischen Gemeinschaften 

(1) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a) gilt auch für Mitglieder des Geschäftsper-
sonals der diplomatischen Vertretungen oder konsularischen Dienststellen und für 
private Hausangestellte im Dienst von Angehörigen dieser Vertretungen oder 
Dienststellen. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Arbeitnehmer, die Staatsangehörige des ent-
sendenden Mitgliedstaats sind, können sich jedoch für die Anwendung der Rechts-
vorschriften dieses Staates entscheiden. Dieses Wahlrecht kann am Ende jedes 
Kalenderjahres neu ausgeübt werden und hat keine rückwirkende Kraft. 

(3) Die Hilfskräfte der Europäischen Gemeinschaften haben die Wahl zwischen der 
Anwendung der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet sie beschäf-
tigt sind, des Mitgliedstaats, in dem sie zuletzt versichert waren, oder des Mitglied-
staats, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen; ausgenommen hiervon sind die 
Vorschriften über Familienbeihilfen, deren Gewährung in den Beschäftigungsbedin-
gungen für diese Hilfskräfte geregelt ist. Dieses Wahlrecht kann nur einmal ausge-
übt werden und wird mit dem Tage des Dienstantritts wirksam. 
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Art. 17 Ausnahmen von den Artikeln 13 bis 16 

Zwei der mehr Mitgliedstaaten, die zuständigen Behörden dieser Staaten oder die 
von diesen Behörden bezeichneten Stellen können im Interesse bestimmter Perso-
nengruppen oder bestimmter Personen Ausnahmen von den Artikeln 13 bis 16 
vereinbaren. 

Art. 17a Besondere Vorschriften für Rentner, denen Renten nach den Rechts-
vorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten geschuldet werden 

Wohnt ein Rentner, dem eine Rente nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staats oder Renten nach den Rechtsvorschriften von mehreren Mitgliedstaaten ge-
schuldet werden, im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats, so kann er auf Antrag von 
der Anwendung der Rechtsvorschriften dieses letzteren Staates freigestellt werden, 
sofern er diesen Rechtsvorschriften nicht auf Grund der Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit unterliegt. 

Titel III Besondere Vorschriften für die einzelnen Leistungsarten 

Kapitel I Krankheit und Mutterschaft 

Abschnitt 1 Gemeinsame Vorschriften 

Art. 18 Zusammenrechnung der Versicherungs-, Beschäftigungs- oder 
Wohnzeiten 

(1) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen Rechtsvorschriften der 
Erwerb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben des Leistungsanspruchs von 
der Zurücklegung von Versicherungs-, Beschäftigungs- oder Wohnzeiten abhängig 
ist, berücksichtigt, soweit erforderlich, die Versicherungs-, Beschäftigungs- oder 
Wohnzeiten nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats, als handelte 
es sich um Zeiten, die nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften 
zurückgelegt worden sind. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Saisonarbeiter, selbst wenn es sich um Zeiten handelt, die 
vor dem Zeitpunkt einer Unterbrechung der Versicherung liegen, die länger gedauert 
hat, als es nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Staates zulässig ist, unter der 
Voraussetzung, dass die Versicherung des Betreffenden nicht länger als vier Monate 
lang unterbrochen war. 

Abschnitt 2 Arbeitnehmer und Selbstständige sowie 
deren Familienangehörige 

Art. 19 Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat als dem zuständigen Staat – 
Allgemeine Regelung 

(1) Ein Arbeitnehmer oder Selbstständiger, der im Gebiet eines anderen Mitglied-
staats als des zuständigen Staates wohnt und die nach den Rechtsvorschriften des 


